
BayBG: Art. 131 Beamte und Beamtinnen des Landesamts für Verfassungsschutz

Art. 131  Beamte und Beamtinnen des Landesamts für Verfassungsschutz 
 
Für Beamte und Beamtinnen des Landesamts für Verfassungsschutz in der Fachlaufbahn Polizei und 
Verfassungsschutz gilt Art. 129 entsprechend.


